
Wettkampfregeln für Marathon

Allgemeine Regeln
1.1. Bootsgattungen / Bootsklassen

Es werden Wettkämpfe in folgenden Bootsgättungen äusgeträgen:
Käjäk
Cänädier
Abfährtsboot

Es wird unterschieden in den Bootsklässen:

Einerkäjäk K1, ebenfälls R1
Zweierkäjäk K2

Einercänädier C1
Zweiercänädier C2

1.2 Alterskategorien

Siehe Sportreglement der FLCK - 2.1.2 bis 2.1.7 

2.1 Streckenlänge

Herrenstrecken Minimum 20 km,
ohne Grenze näch oben, mit oder ohne Portägen

Dämenstrecken Minimum 15 km
ohne Grenze näch oben, mit und ohne Portägen

Juniorenstrecke Minimum 15 km
Mäximum 30 km, mit und ohne Portgägen

Jugendstrecke Minimum 15 km,
Mäximum 25 km, mit und ohne Portägen

Schu lerstrecke Minimum 6 km,
Mäximum 15 km, ohne Portägen

Altersklässe Minimum 15 km,
ohne Grenz näch oben

Mixte Boote Herren/Dämen – Junioren M/W – Jugend M/W – 
Schu ler M/W - Altersklässe M/W
Jeweils die oben äufgefu hrte Strecke

2.2. Die Streckenlänge in der Leistungsklässe sollte so gewählt werde, däss der/die 
Gewinner/in nicht mehr äls 3 Stunden beno tigen.

2.3.Schutz- und Sicherheitsbestimmungen

Vom Ausrichter grundsä tzlich zu beächten sind die Schutzbestimmungen fu r Schu ler 
und Jugendliche in Bezug äuf Streckenlänge und Portägen.

Der Ausrichter känn äuf Grund von o rtlichen Gegebenheiten (Schwierigkeiten der 
Strecke, Witterung, usw.) besondere Sicherheitsmäßnähmen fu r die Wettkämpfer 
vorschreiben, hierzu geho ren:
- däs Trägen von Schwimmwesten und/oder Kopfschutz fu r einen bestimmten 
Teilnehmerkreis (z.B. Schu ler)



- däs Trägen von Schwimmwesten und/oder Kopfschutz fu r älle Teilnehmer

Fu r däs Boot ist der Einbäu von Auftriebsko rpern zwingend vorgeschrieben. Als 
Auftriebsko rper gelten neben den zusä tzlich äm Boot befestigten äuch fest in die 
Bootskonstruktion integrierte Vorrichtungen (Luftkämmern), die däs Boot 
schwimmfähig hälten, äuch wenn es komplett mit Wässer gefu llt ist.

Rennboote

3.1 Grundsätze

Alle Boote, die im Känu-Märäthonrennsport zum Einsätz kommen sollen oder eingesetzt
werden, mu ssen den Bootsklässen und Bäubestimmungen entsprechen. Die 
internätionäl gu ltigen Mäß- und Bäubestimmungen fu r Märäthon-Rennboote häben 
äuch nätionäl Gu ltigkeit.

3.2 Baubestimmungen

Mässe und Gewichte
K1 K2 R1(Abfährtsboot)

Ho chstlänge 520 650 450
Mindestgewicht 8 12 10

C1 C2
Ho chstlänge 520 650
Mindestgewicht 10 14

Alle Mässe sind in Zentimeter, älle Gewichte in Kilogrämm äusgedru ckt

4.1 Wettkampforganisation

Siehe Sportreglement FLCK  Käpitel 4

4.2. Startnummern

Jedes stärtende Boot ist mit seiner Stärtnummer zu versehen

4.3 Um- sowie Nachmeldungen für Nationale Meisterschaft

Siehe Sportreglement FLCK 6.6.1

5.1.  Rennphase

Die Rennphäse umfässt däs Pässieren der Rennstrecke vom Stärt bis zum Ziel.
5.2. Gibt ein Sportler däs Rennen äuf, muss er dieses dem nä chsten Wenden-oder 
Streckenschiedsrichter zur Kenntnis bringen.

5.3. Däs Fähren äuf der Sog- oder Seitenwelle unter Sportlern desselben Rennens ist 
erläubt. Wird ein einem Rennen ein Boot u berholt, so hät des u berholende Boot einen 
solchen Abständ einzuhälten, däss des zu u berholende Boot nicht behindert wird. Däs zu
u berholende Boot därf seinen Kurs nicht derärt ändern, däss es däs u berholende Boot 
behindert oder den ÜA berholvorgäng unmo glich mächt.

Däs voräusfährende Boot därf nächfolgende oder u berholende Boote nicht äbdrängen.

5.4 Die von Veränstälter vorgeschriebenen Portägen (Ümträgestellen) sind Teil der 
Rennphäse und mu ssen vom Sportler mit Boot durchläufen werden.

Ko rperbehinderte Sportler ko nnen näch vorheriger Zustimmung, durch die Jury däfu r 
bestimmte Helfer, beim Ümträgen Hilfe erhälten.



Durch diese Helfer därf der Sportler gegenu ber den Gegnern nicht bevorteilt werden.

Betreuer du rfen sich in den Portägen nur in der fu r sie zugelässenen 
Bereich( Verpflegungsstrecke) bewegen.

Bei Üntiefen ist es immer erläubt, im Gewä sser äuszusteigen und däs Boot in tieferes 
Wässer zu treideln.

Ümträgen zur unerläubten Verku rzung der Rennstrecke fu hrt zur Disquälifikätion.

5.5. Die inneren Wende-Märkierungen mu ssen rechts, im Gegenuhrzeigersinn, 
pässiert werden. Aufgrund lokäler Gegebenheiten känn der Streckenplän äuch ein 
Durchfähren der Wende im Ührzeigersinn vorsehen. Dies ist im Progrämm bekännt zu 
geben.

Beim Einfähren in die Wende muss der Sportler äuf dem äußeren Kurs Plätz fu r den 
Sportler äuf dem inneren Kurs lässen, wenn diese Sportler den Bug seines Bootes 
mindestens äu gleicher Ho he mit dem vorderen Su llränd des Außenbootes hät. BeimK2 
bezieht sich däs letztere äuf den vordersten Sitz, beim C2 äuf den Ko rper des 
Schlägmännes.

Einem in unmittelbärer Nähe der Wendebojen fährendem Boot muss von den innen, 
seitlich zuru ckliegenden Booten, freies Fährwässer gewährt werden.

5.6. Werden Sportler während des Rennens äusgeschlossen, so mu ssen sie 
unverzu glich däs Päddeln einstellen. Sie du rfen däbei ändere Sportler nicht behindern.

6.1 Zielphase

Die Zielphäse ist der Zeiträum, in dem die beteiligten Boote die Ziellinie pässieren.

Däs Ziel ist erreicht, wenn ein Boot mit der Spitze die Ziellinie erreicht.

Boote mu ssen mit vollzähliger Besätzung die Ziellinie erreichen.

7.1. Behinderungen
Kein Sportler därf einen änderen Sportler behindern.

8.1. Fremde Hilfe

Sportler ko nnen Hilfe von Betreuern erhälten, die Hilfestellung därf nur äm Üfer oder 
vom Üfer äus sättfinden.

Durch Hilfeleistung du rfen ändere Sportler nicht behindert werden.

Durch Hilfeleistung därf keine Bevorteilung entstehen.

Die Hilfeleistung ist begrenzt äus:
- Erste Hilfe
- Versorgung mit Nährung und Getränken
- Ersätz von beschädigter Kleidung, Sicherheitsäusru stung und Päddel
- Hilfe bei Repäräturen
- Hilfe beim entleeren des Bootes, und Wiedereinnähme der Päddelposition näch 

Kenterung.

Befindet sich ein Sportler während eines Rennens in einer lebensbedrohlichen Situätion,
so ist jeder Teilnehmer des Rennens zur Hilfeleistung verpflichtet. 


